
S 7 J W G e7 Dewer h er
Der Kurie r.Halliſche Zeitung fur Stadt und Land.

Jn der Expedition des Kuriers. (Redakteur C. G. Schwetſchke.
(Jeden Montag und Donnersta g. erſcheint ein Stück.)

No. 82. Montag den 14. Oktober 1833.
(Hierzu eine Beilaäge.)

Deutſchland.
Berlin, d. 8. October. Des Königs Majeſtät

haben den bisherigen Profeſſor am Gymnaſium in
Brandenbura, Dr. Grunert (aus Halle), zum or-
dentlichen Profeſſor der Mathematik in der philoſophi-
ſchen Fakultät der Univerſität zu Greifswald zu er-
nennen und die fur ihn ausgefertigte Beſtallung Aller
höchſtſelbſt zu vollziehen geruht.

Die drei Neuchateler Deputirten, Staats-
rath Baron von Chambrier, Prediger Guillebert und
Major Dubois, ſind geſtern von hier nach Neuchatel
abgereiſt.

Se. Königl. Hoheit der Kronprinz traf am
1. d. M. gegen 9 Uhr Abends in erwünſchtem Wohl
ſein in Paderborn ein, wo Hochſtderſelbe von dem
General der Jnfanterie und kommandirenden General
des 7ten Armee-Korps, Freiherrn von Muüffling,
und dem Wirklichen Geheimen Rath und Ober-Prä-
ſidenten von Vincke, ſo wie von der höheren Geiſtlich-
keit, dem Präſidenten und dem VicePraſidenten des
Königl. Ober Landesgerichts, den Offizieren der Gar

niſon empfangen wurde. Die Stadt war feſtlich be
leuchtet. Einen Theil des folgenden Tages widmeten
Se. Königl. Hoheit der Beſichtigung der offentlichen
Anſtalten und Merkwurdigkeiten der Stadt.

Herford, d. 5 Oct. Am geſtrigen Tage hatten
wir das Gluck, Se Kön. Hoh. den Kronprinzen
in unſern Mauern zu eimpfangen. Die Stadt hatte
das Anſehen eines Feſttages auf dem Markte war
das Schützen Bata'illon aufmarſchirt und brachte Sr.
Kön. Hoh., bei Jhrer Ankunft, ein lautes Lebehoch.
Höchſtdieſelben tranken aus dem, dem Schützen Ver
eine im vorigen Jahre gnädigſt geſchenkten ſilbernen
Pokale auf das Wohl der Stadt und nahmen darauf
den Parade- Marſch des Bataillons ab. Hierauf be-
ſichtigten Se K. H. den Muünſter und die Neuſtadter
Kirche, die einige merkwürdige Gerathſchaften aus den
Zeiten Wittekinds enthält, und ſetzten dann unter den
Segenswuünſchen der verſammelten Einwohner die Rei-
ſe nach Minden fort.

Minden, d. 5. October. Geſtern ward uns das
langerſehnte Glück zu Theil, Se. Kön. Hoheit den
Kronprinzen in unſerer Stadt und Feſtung zu be-
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ugrüßen Die Freude aller Klaſſen der Einwohner war
nbeſchreibiſch, als gegen 8 Uhr Machmittags der fern

her hallende Jubelruf die Ankunft des Prinzen ver
kündete. Umwogt von einer freudetrunkenen Menge
konnte ſich der offene Wagen worin Se. Kön. Hohei
ſaßen und welchem die Bürger Schützen Eskadron,
die dem geliebten Thron Erben bis an die Granze des
Weichbildes entgegengeeilt war, vorritt, nur längſam
bis zum Kommandantur- Gebäude bewegen. Hier
empfingen Se. Königl. Hoheit ſofort die Militair und
CivilBehörden, und beſtiegen darauf einen offenen Wa-
gen, um ſich in die Militair- Vorſtadt zu begeben.
Am Simeons- Thore muſterten Se. Königl. Hoheit
die dort aufgeſtellten beiden Bataillone des Königl.
15ten Jnfanterie- Regiments und ließen die Truppen
zweimal an ſich vorbeidefiliren. Nach Jhrer Rückkehr
zur Kommandantur empfingen Hoöchſtdieſelben den Be
ſuch Sr. Durchlaucht des Fürſten von Schaumburg-
Lippe und gaben darauf eine glanzende Abendtafel.
Mit einbrechender Dunkelheit war die ganze Stadt er-
leuchtet. Ein Ball, den die Einwohnerſchaft im Reſ-ſourcen Gebäude veranſtaltet hatte, beehrten Se. K.

H. mit Jhrer Gegenwart und eroöffneten ſolchen durch
eine Polonaiſe mit der Gattin des Burgermeiſters.
Leider ſahen wir am heutigen Morgen den geliebten
Koönigsſohn ſchon wieder von uns ſcheiden.

Se. Königl. Hoheit der Kronprinz iſt am
5. d. M. Abends um 83 Uhr in Münſter einge
troffen.

Brunn, d. 3. October.
ge begaben ſich Jhre K. K. Majeſtaten wieder in das

Lager bei Turas, wo in Jhrer Gegenwart ein taktiſches
Kavallerie Manöver ausgefuhrt wurde. Abends war
zur Feier des morgen eintretenden Namensfeſtes Sr.Majeſtät des Kaiſers die Stadt glänzend beleuchtet;

im Theater wurde ein patriotiſches Stuck: DasDauernde im Wechſel, oder Habsburgs Erbe“ auf
geführt, und unter hohem Freuden Jubel die Volks
Hymne Gott erhalte Franz den Kaiſer“ geſungen.

Nachdem die militairiſchen Herbſt- Uebungen in der
Gegend von Wien beendigt ſind, haben ſich mehrere hö
here Offiziere nach Jtalien begeben, um den Manoö-
vers beizuwohnen, die von den, in drei Lagern bei
Somma unweit Mailand, Altavilla nächſt Vicenza
und Monte Chiari unweit Eaſtiglione verſammelten
Truppen, jetzt bei Monte Chiari unter dem Ober Be
fehle des kommandirenden Generals im Lombardiſch-
Venetianiſchen Königreiche, Grafen von Radezky, ver-
einigt, etwa 75,000 Mann zahlend, ausgeführt wer
den. Bekanntlich wird dieſes großartige militairiſche
Schauſpiel, von dem jetzt ſo ſchönen Wetter begun-
ſtigt, auch noch durch die Gegenwart mehrerer frem-
den Fürſten und Generale verherrlicht werden.
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Am heutigen Vormitta-
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Zollvewiſchen Sr. n S u
Hoheit dem ne tagen WomlSäch

t fen. einerſeits, 4 ne dem gKünige
von Preußen St gen Kutzprämzen und
Mitregenken von Heſſen und Sr. königl. Hoheit

Großherzoge von Heſſen, dann Sr. Maje-dar dem Könige von Baiern und Sr. Maj. dem

Könige von Wurtemberg andererſeits
wie derſelbe gegenwärtig der Standeverſammlung des
Köoönigreichs Sachſen zur Berathung in gehei-
men Sitzungen vorliegt:

Se. Majeſtat der König und Se. Königl Hoheit
der Prinz Mitregent von Sachſen einerſeits, und c. c.
haben von dem Wunſche beſeelt, Jhre Unterthanen
der Wohlthaten eines gegenſeitigen freien Handels und
gewerblichen Verkehrs in mööglichſter Ausdehnung theil
haftig zu machen, und hierdurch zugleich die Entwicke-lung der Verkehrsfreiheit in Deutſchland uberhaupt

mehr und mehr zu befoördern, Unterhandlungen eroöff
nen laſſen, und zu dieſem Zwecke bevollmachtigt: (fol
gen die Namen der Bevollmachtigten), von welchen
Bevollmachtigten nachſtehender Vertrag unter Vorbe-
halt der Ratifikation abgeſchloſſen worden iſt.

Art. 1. Se. Majeſtät der König und Se. Königl.
Hoheit der Prinz Mitregent von Sachſen, treten mit
Jhren Landen dem vermittelſt Vertrages vom 22. Marzd. J. zwiſchen Preußen, Kurheſſen und dem Großher

zogthum Heſſen einerſeits, dann Baiern und Wur-
temberg andrerſeits geſchloſſenen Zollvereine bei. Es
wird demgemäß das Königreich Sachſen mit allen in
dieſem Vereine begriffenen Landern fur die Zukunft
einen Geſammtverein bilden, und der Jnhalt
des Vertrages vom 22. März d. J. auf daſſelbe An-
wendung finden, zu welchem Ende die einzelnen Be
ſtimmungen des letzteren, jedoch mit den dabei fur das
beſondere Verhaltniß des Köönigreichs Sachſen verab
redeten Modificationen hier, wie nachſtehet, aufge
nommen werden.

Art. 2. Jn den Geſammtverein werden insbe-
ſondere auch diejenigen Staaten einbegriffen, welche
ſchon fruüher entweder mit ihrem ganzen Gebiete oder
mit einem Theile deſſelben dem Zoll und Handelsſy
ſteme eines oder des anderen der kontrahirenden Stag
ten beigetreten ſind c.

Art. 3. Dagegen bleiben von dem Geſammtver-
eine vorläufig ausgeſchloſſen diejenigen einzelnen Lan
destheile der kontrahirenden Staaten, welche ſich ihrer
Lage wegen zur Aufnahme in den neuen Geſgmmtverein
nicht eignen. Jedoch werden die Anordnungen hin
ſichtlich eines erleichterten Verkehrs dieſer Landestheile
mit den Hauptlandern aufrecht erhalten c.
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Art. 4. In den Gebieten der kontrahirenden cherung der Ausgle ehtungs Abgaben es erfordern

Staaten r übereinſtimmen ber. Ein können 190
gangs G gaben be n Arts Hin a der Einfuhr von S piel-ſehen gedoch mit Mod der s Sie en der zum Vereine gehörigenJntereſſe des G mit
einzelne Vereinsſtaaten
erſcheinen c. Desgleichen ſt
der Eingangs, Ausgangs uben, und die Organiſation a enden Beh

den in allen Ländern des Geſammtvereins unter Se
ruckſichtigung der in denſelben beſtehenden eigenthum
lichen Verhältniſſe auf gleichen Fuß gebracht werden.

Art. 5. Veraänderungen in der Zollgeſetzgebung
mit Einſchluß des Zolltarifs und der Zollordnung c.
können nur mit gleicher Uebereinſtimmung aller Kon
trahenten bewirkt werden.

Art. 6. Mit der Ausführung des gegenwartigen
Vertrages tritt zwiſchen den kontrahirenden Staaten
Freiheit des Handels und Verkehrs und zugleich Ge
meinſchaft der Einnahme an Zollen ein.

Art. 7. Es hören von dieſem Zeitpunkte an alle
Eingangs, Ausgangs und Durchgangs Abgaben
an den gemeinſchaftlichen Landesgränzen auf, und es
können alle im freien Verkehr, des einen Gebiets bereits
befindlichen Gegenſtande auch frei und unbeſchwert in
das andere Gebiet eingeführt werden mit alleinigem
Vorbehalt:der zu den Staatsmonopolien gehörigen Gegenſtände (Spiel

karten und Salz)
b) der im Jnneren der kontrahirenden Staaten gegenwärtig

entweder mit Steuern von verſchiedener Höhe oder in dem
einen Staate gar nicht, in dem anderen aber mit Steuer
belegten, und deshalb einer Ausgleichungsabgabe unterwor
fenen in! ländiſchen Erzeugniſſe, und endlich

e) ſolcher Gegenſtände welche ohne Eingriff in die von einemder kontrahirenden Staaten ertheilten Erfindungspatente
oder Privilegien nicht nachgemacht oder eingeführt werden
können.

Art. 8. Der Uebergang ſolcher Handelsgegen-
ſtände jedoch, welche nach dem gemeinſamen Zolltarif
einer Eingangs oder Ausgangs Steuer an den Au-
ßengränzen unterliegen auch aus einem Vereinsſtaat
in den andern wird nur unter Jnnehaltung der gewoöhn-
lichen Land und Heerſtraßen an und auf den ſchiffba
ren Stroömen ſtatt finden und es werden an den Bin-
nengraänzen gemeinſchaftliche Anmeldeſtellen eingerichtet
werden, bei welchen die Waarenfuhrer, unter Vorzei-
gung ihrer Frachtbriefe oder Transportzettel, die aus
dem einen in das andere Gebiet überzuführenden Ge

genſtande anzugeben haben. Auf den Verkehr mit ro
ben Produkten in geringeren Quantitaten, ſo wie über-
all auf den kleineren Granz- und Marktverkehr und
auf das Gepäck von Reiſenden findet odige Beſtim
mung keine Anwendung. Auch wird keinerlei Waa-
renreviſion ſtatt finden außer in ſo weit, als die Si
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enceens Le 290
396)9 n Sache da aller Gegenſtände aus wel

die n re zu werden pflegt, aus frem-i Vereine gehörigen Ländern in die Vereineſtaa
Sten tſt verboten, in ſo weit dieſelbe n für eigene Rech-

nung einer der vereinten Regierungen und zum unmittelba-
ren Verkaufe in ihren Salzämtern Faktoreien oder Nieder-
lagen geſchiehet.

b) Die Durchfuhr des Salzes und der verzeichneten Gegen
ſtände aus den zum Vereine nicht gehörigen Ländern in an-
dere ſolche Länder ſoll nur mit Genehmigung der Vereins-
ſtaaten, deren Gebiet bei der Durchfuhr berührt wird, und un
ter den nöthig erachteten Vorſichtsmaaßregeln ſtatt finden.

c) Die Ausfuhr des Salzes in fremde, nicht zum Verein ge-
hörige Staaten iſt frei.

d4) Was den Salzhandel innerhalb der Vereinsſtaaten betrifft,
ſo iſt die Einfuhr des Salzes von einem in den anderen nur
in dem Falle erlaubt, wenn zwiſchen Landesregierungen be
ſondere Verträge deshalb beſtehen.

e) Wenn eine Regterung von der anderen innerhalb des Ver
eins aus Staats oder Privat Salinen Salz beziehen will,
ſo müſſen die Sendungen mit Päſſen von öffentlichen Be
hörden begleitet werden. Zu dieſem Ende verpflichten ſich

öffentlichen Beamten aufzuſtellen, der den Umfang der Pro
an und des Abſatzes derſelben überhaupt zu beobachten

at
Wenn ein Vereinsſtaat durch einen anderen aus dem Aus

lande oder aus einem dritten Vereinsſtaate ſeinen Salzbedarf
beziehen oder durch einen ſolchen ſein Salz in fremde, nicht
zum Verein gehörige Staaten verſenden laſſen will, ſo ſoll
dieſen Sendungen kein Hinderniß in den Weg gelegt werden,

jedoch werden inſofern dieſes nicht ſchon durch frühere Ver-
träge beſtimmt iſt, durch vorgängige Uebereinkunft der be
theiligten Staaten die Straßen für den Transport und die
erforderlichen Sicherheitsmaaßregeln zur Verhinderung der
Einſchwärzung verabredet werden.
Wenn in den unmittelbar an einander gränzenden Vereins-

ſtaaten eine ſolche Verſchiedenheit der Salzpreiſe beſtände,

die betheiligten Regierungen auf den Privatſalinen einen

daß daraus für einen oder den anderen dieſer Staaten eine
Gefahr der Salzeinſchwärzung hervorginge, ſo macht ſich
derjenige Staat, in welchem der niedrige Salzpreis beſteht,
verbindlich die Verabfolgung des in die Gränzorte
binnen eines Bezirkes von wenigſtens ſechs Stunden land-

einwärts auf den genau zu ermittelnden Bedarf jener Orte
zu beſchränken und darüber den betheiligten Nachbarſtag-
ten genügende Nachweiſung und Sicherheit zu gewähren.

Fortſetzung folgt in der Beilage.

Spanien.
Der Franzoööſiſche Moniteur vom 4.

als amtliche Nachricht
„Der König von Spanien iſt am 29. v. M.um 8 Uhr Nachmittags geſtorben. Eine vom Hrn.

October meldet

Ferdinand VII. wurde am 14. October 1784 gebo
ren folgte ſeinem Vater in der Regierung am 19. März



Regentin zu unterſtützen.

v. Rayneval (dem franzoöſ. Botſchafter in Madrid)
abgeſchickte telegraphiſche Depeſche hat heute der Re

Jn Semäßheit
der letzten Dispoſitionen Sr. kath. Maj. wurde die
gierung dieſe Nachricht überbracht.

verwittwete Königin während der Minderjährigkeit der
jungen Königin Jſabella zur Regentin erklärt.
Das Miniſterium iſt beibehalten worden. Madrid
war vollkommen ruhig. Ein Kurier geht dieſe
Nacht ab, um Hrn. v. Rayneval den Befehl zu über
bringen zu erklären daß die Regierung geneigt ſeyv,
die neue Souverainin anzuerkennen, ſobald dieſelbe die
nöthigen Notifikationen erhalten haben wird.

Ein in den letzten Lebenstagen des Königs ernann-
ter Regentſchaftsrath war berufen, die Regierung der

Derſelbe beſteht aus dem
Jnfanten Oon Francisco de Paula, dem Her-
zog von Jnfantado, Herrn von Zea, dem Bi-
ſchof von Sevilla und dem General-Caſtannos.

Portugal.
Mit dem Engliſchen Dampfſchiffe African“ ſind

am 1. October zu Falmouth wichtige Nachrichten aus
Liſſabon vom 26. Sept. und aus Porto vom
26. Sept. eingegangen. Die Migueliſten hatten wirk-
lich, wie der Londoner Courier ſchon neulich
meldete, am 14. v. M. einen neuen Angriff gegen
Dom Pedro'“s Linie unternommen und waren mit gro-
ßem Verluſte abgeſchlagen worden. Die junge Koöni-

gin Donna Maria
der Herzogin von Braganza (Dom Pedro's
Gemahlin) am 22. September zu Liſſabon und
ſoll mit großem Enthuſiasmus empfangen worden
ſeyn. Die Geſandten von England und Frank-
reich, nebſt den Befehlshabern der Engliſchen und
Portugieſiſchen Kriegsſchiffe, begleiteten ſie in den
Palaſt. Am 23. Sept. zeigte ſie ſich in den Haupt-

1808, verlor in demſelben Jahre durch Napoleon den
Thron, welchen er 1814 von Neuem beſtieg. Er war
viermal vermählt: 1) mit Antoinette von Sicilien

1806 2) mit Jſabelle von Portugal 1818 3, mit
Joſephine von Sachſen 1829; 4) mit der jetzt hinter

laſſenen Gemahlin Chriſtine von Sicilien. Außer einer
Tochter aus der zweiten Ehe, welche jedoch ſchon in zar-
ter Kindheit ſtarb, wurden dem Könige nur noch zwei
Töchter und zwar aus der vierten Ehe, nemlich die
Thronfolgerin Maria Jſabella Luiſe den 10. Oct. 1830
und Marie Luiſe Ferdinande den 30. Jan. 1832 gebo-
ren. Der älteſte Bruder des Königs, Don Karlos,
geb. d. 29. März 1788, welcher in Folge der kürzlich ge
ſchehenen Aufhebung des ſaliſchen Geſetzes, ſeines Thron-
folgerechts verluſtig ging und fich jetzt in Portugal bei
Dom Miguel aufhält, hat bekanntlich für ſich und ſeine
3 Söhne gegen jene Aufhebung proteſtirt und es iſt nicht
unwahrſcheinlich, daß er ſeine Anſprüche auf den ſpani-
ſchen Thron nöthigenfalls mit gewaffneter Hand geltend
zu machen verſuchen wird.

landete, in Geſellſchaft

5 e e hſtraßen und beſuchte die Linien auch war ſie bei einer
allgemeinen Muſterung ihrer Streitkräfte zugegen die
durch Anwerbungen und Deſertion jetzt guf 25 80,000
Mann angewachſen ſeyn ſollen. Die Linien ſollen mit
200 Stück Geſcütz beſetzt ſeyn. Am 24. v. M. reich
ten angeblich der Marſchall Böürmvnt und die an
deren Franzoſiſchen Offiziere (Clouet, Laroche
jacquelein c ihre Entlaſſung ein, und die
Truppen, heist es, zogen ſich 3 Leguas von den
Liſſaboner Linien zurück dieſe Angabe wird indeſſen
hier und da noch in Zweifel gezogen. Oberſt Evans,
der mit dem „African“ zurückgekehrt iſt, hat erklärt,
50,000 Mann wurden Liſſabon nicht nehmen koönnen-
Nach einem Privat- Briefe ſollte Bourmont mit meh-

reren Franzooöſiſchen Offizieren ſich an Bord eines Eng-
liſchen Kriegsſchiffes im Tajo eingeſchifft haben doch
iſt dieſe Angabe ſehr unverburgt. Jn Porto war
Alles ruhig

Jn einer zweiten Ausgabe ſeines Blattes vom
2. October meldet der Londoner Courier nach Be-
richten aus Portugal, daß eine Rekognoszirung, die
nach dem 14. d. von den Migueliſten vorgenommen
worden, ebenfalls fehlgeſchlagen ſey. Er ſagt ferner,
daß Bourmont, Clouet und alleüübrigen Franzoö
ſiſchen Offiziere ſich aus dem Migueliſtiſchen Lager ent-
fernen wollten. Der Englijſche Admiral Parker habe
eine Barke nach Sacavem geſchickt, um Baron Clouet
und einige andere Offiziere abzuholen: dieſe hätten je-
doch vorgezogen, Bourmont und Larochejacquelein nach
Spanien zu begleiten. Der Generalſtab ſollte in
wenigen Tagen folgen. Bis zum 24. Sept. habe Oom
Miguel keinen neuen Stab gebildet gehabt er ſoll

aber den Ober- Befehl ſeines Heeres einem Oberſten
Macdonald übertragen haben, rer in Spanifchen

Dienſten geſtanden und während des Unabhängigkeits-
Krieges in der Engliſchen Armee gedient habe. De-
ſerteurs, heißt es, kamen in großer Menge, ſowohl
Offiziere als Gemeine, wie auch Beamte in Liſſabon

an. Einer derſelben, der Chef von Dom Miguels
Druckerei, habe ausgeſagt, in deſſen Armee herrſche
die größte Unzufriedenheit, beſonders unter den Li-
nien Teuppen. Nach dem unglücklichen Gefechte am
14. September ſoll General Bourmont den General
Lemos, weil er ſein Korps zur unrechten Zeit zurück
gezogen hatte, vor ein Kriegsgericht geſtellt haben,
welches ihn zum Tode verurtheilte, und es heißt, die
ſes Urtheil ſei vollzogen worden. Der Spaniſche Jn-
fant, Don Karlos, und die Jnfantinnen ſollen
ſich zu Tomar aufhalten. Bernardo de Sa, fruher
Gouverneur von Porto, jetzt von Peniche, heißt es
ferner im Courier, hat einen Ausfall gemacht und
die Migueliſten bei Obidos geſchlagen 600 Mann Jn
fanterie und 200 Mann Kavallerie mit 3 Kanonen ha-
ben den Tajo bei Aldeg Gallega paſſirt, ſich der Mi
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Vieh am 20 Sept. in Liſſab m et
tejo iſt Alles zum fſgane

Garnifonen von Eporag ind

Am 24 Sehr 900Truppencvertheilt g e
nach deren Eintreffen nder Königin zum Feidmarſcha ernannt iſt, den Feind
auf offenem Felde anzugreifen gedachte. Die konſti

tutionnellen Truppen bildeten ſich mit großer Schnel-
ligkeit, und im Treffen vom 14. ſchlugen ſich die Ein-
wohner von Liſſabon wie alte Soldaten. Der Herzog

v. Palmella war von der Cholera befallen worden,
iſt jedoch in der Beſſerung. Der Miniſter der aus-
wärtigen Angelegenheiten, Herr C. J. Xavier,
liegt gefährlich krank an der Waſſerſucht. Der De-
zembargador Monteiro, einer der eifrigſten Anhanger
Dom Migzuels, iſt bei offenen Thüren gerichtet und
zum Tode verurtheilt, dieſe Strafe iſt jedoch in lebens
langliche Verweiſung verwandelt worden. Ganz Liſ-
ſabon, auch Belem, war am Tage der Ankunft der
Königin glänzend erleuchtet.

Der General Macdonald, der das Kommando
über Dom- Miguel's Truppen übernommen haben ſoll,
iſt, dem Globe zufolge, ein ehemaliger Weinhand-
ler, der in England Bankerott machte. Der Mar-
ſchall Beresford ſoll von ihm geſagt haben, er ſey der
Einzige, der es verſtehen wurde, die Portugieſen zur
Schlacht zu führen.

Am 20 Sept. übergab der Engliſche Geſchaftstra
ger Lord Ruſſel in einer feierlichen Audienz ſein Be
glaubigungs Schreiben in die Hände Sr. Maj. des
Herzogs von Braganza; auch der Franzoöſiſche Ge
ſchaäftsträger, Herr de Ludre, ward vorgeſtellt.

Am 28. September wurden 2000 Mann Jnfante-
rie und 400 Mann Kavallerie von Liſſabon aus über
den Tajo gefandt, um die zahlreichen Guerillas in

t ürden erwartet,

Alemtejo im Zaume zu halten. Die Konſtitutionnellen
beſetzten Setubal und marſchirten auf Santarem.
Am 26. September trafen 400 Mann Verſtärkung aus
Terceira ein. Das Dampffſchiff „Lord of the Jsles“
iſt fur eine gute Priſe erklärt worden. ODom Mi-
guel ſoll ſich den größten Theil ſeiner Zeit auf der
Jagd befinden.

Rußland.
St. Petersburg, d. 2. October. Se. Maje-

ſtat der Kaiſer ſind am 28. v. M. um 10 Uhr
Abends von Jhrer Reiſe nach dem Auslande im er
en eeteſeh Wohlſein nach Zarskoje- Selo zurückge-

ehrt.
Jn Bezug auf die Reiſe Sr. Maj. des Kaiſers be-

richtet das Journal de St. Petersbourg

4 F.

ünha, der von

5

außer den bereits bekannten Momenten auch noch Fol
gendes Nach Muß erung der letzten Truppenkorps am
26. Sept. dankten Se. Maj. nochmals dem Marſchall
und den Generalen Jhrer Armee und begaben ſich auf

die Reiſe uher Kowno (Kauen) nach St. Petersburg.
Jn Oſtrolenka wurde angehalten, um das beruühm-
te Schlachtfeld vom 26. Mai zu ſehen. Der General
Adjutant Berg, welcher thätigen Antheil an dieſer
glänzenden Affaire genommen hatte, gab Sr. Maj-
die Veſchreibung davon auf dem Platze ſelbſt. Es iſt

nicht möglich ſich einen Begriff von der Tapferkeit
zu machen mit welcher hier gefochten werden mußte,
um dieſe Brücke zu erobern; von derſelben waren in
ihrer ganzen ſehr bedeutenden Länge die Bretter abge-
nommen, und deſſen ungeachtet gingen mehrere Ba-

taillone daruber hinweg unter dem morderiſchen Kar
tatſchenfeuer des Feindes und im Angeſicht ſeiner gan
zen Armee, deren verſchiedene Korps nachher zu wie
derholten Malen ſich an der unerſchutterlichen Stand-
haftigkeit unſerer Grenadiere brachen. Nachdem Se.
Majeſtät der Kaiſer auf dieſe Weiſe durch das Koönig-
reich Polen in ſeiner größten Ausdehnung, von Kaliſch
bis Kowno gereiſt ſind, trafen Sie (wie oben erwähnt)
am 28. September Abends im beſten Wohlſein in Zars-
koje-Selo dem gegenwartigen Aufenthalts- Orte Jh-
rer Majeſtät der Kaiſerin, ein.

Belgi en.
Brüſſel, d. 5. October. Jn der geſtrigen Si

tzung der Repräſentanten Kammer gab der
von London zurückgekehrte General Goblet, Mini-
ſter des Auswaärtigen, folgende Erklarung: Belgien,
geſtutzt auf die unwiderruflich durch den Vertrag vom
15. Nov. 1831 erworbenen Rechte, hatte ſein Zu-
trauen in die Unterhandlungen der Konferenz geſetzt
und nie haben bei irgend einer Gelegenheit die Bevoll-
mächtigten ihm ſeine Rechte ſtreitig gemacht indeſſen
haben die Unterhandlungen nicht zu dem gewünſchten
Reſultate geführt Hinderniſſe einer Art, wovon Sie
die durch die Belgiſchen Bevollmächtigten an die Kon
ferenz gerichtete Note in Kenntniß ſetzen wird, haben
dieſelben verzöögert. Hier das Weſentliche derſelben
„Die Belgiſchen Bevollmächtigten kehren
in Folge der Unterbrechung der Unterhandlungen
nach Bruſſel zurück. Da die Unterhandlungen
ſtets den Vertrag der 24 Artikel zur Grundlage hatten
und die Parteien wegen Luxemburgs nicht in Ueberein
ſtimmung waren, ſo hat die Konferenz, da ſie anders
die Schwierigkeiten nicht aus dem Wege räumen kann,
gewollt, daß Holland ſich an den Heutſchen Bundes
tag wende, und ſie hat die Unterhandlungen bis zum
Empfange ſeiner Aufſchluſſe unterbrochen. Das Ka-
binet von Bruſſel hat ſtets einen verſöhnenden Geiſt
gezeigt, und ſeine Anſtrengungen werden ſtets dahin



gerichtet ſeyn, den Frieden Europa's aufrecht zu
halten.

W
a c

Bekanntmachungen.
Durch die Verlegung des landräthlichen Bureaus

von Poplitz hierher, wird es nothwendig, beſonders
um den Kreiseingeſeſſenen eine Erleichterung zu gewäh
ren, die bisher in jeder Woche auf Montag und Don-
nerstag beſtimmten Tage zu mündlichen Vorträgen auf
den

Dienstag und Sonnabend
zu verlegen, an welchen Tagen ich Vormittags von 9 bis
12 Uhr zu ſprechen bin.

Alle uübrige Wochentage muſſen fur die übrigen
Dienſtgeſchafte verbleiben, und nur ſchleunige, keinen
Aufſchub leidende Angelegenheiten konnen eine Aus
nahme machen.

Die Ortsbehöoörden haben dieſe Beſtimmung durch
Vorleſung vor der verſammelten Gemeinde oder auf
ſonſt ubliche Art zur Kenntaiß der Einwohner zu bringen.

Halle, den 7. October 1833.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
Bekanntmachung.

Die Fourage, welche fur 6 Pferde der im Saal-
kreiſe ſtationirten Gensd'armen auf die Zeit vom 1. Ja
nuar bis ult. Decbr. 1834. zu liefern iſt, ſoll dem Min-
deſtfordernden verdungen werden. Zu dieſem Behufe
iſt Termin auf

den 21. October c.,
Vormittags 9 Uhr,

im landräthl. Bureau hieſelbſt, Alte Markt No. 550.
angeſetzt, und werden Unternehmungsluſtige hierzu mit
dem Bemerken eingeladen, daß die Bedingungen im
Termine bekannt gemacht werden ſollen.

Halle, den 7. October 1833.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
Proclama.

Der ehemalige Koſſath Johann Friedrich Gö-
licke zu Beeſen an der Elſter, iſt rechtskräftig fur
einen Verſchwender erkläret und ihm die Verfügung uüber
ſein Vermögen genommen worden.

Halle, den 8. September 1833.
Königl. Preuß. Land Gericht.

v. Gerlach.

n

Edictalcitation.
Der vormalige Anſpäaänner Johann Daniel

Schröter zu Dacheritz, zuletzt zu Gottenz bei
Halle wohnhaft, welcher ſeit dem Mai 1822. verſchol

len iſt, ſo wie deſſen etwa zuruckgelaſſene unbekannte
Erben und Erbnehmer werden hierdurch vorgeladen, ſich
vor oder ſpäteſtens in dem auf

den 8. Februar k. J.,
Vormittags 10 Uhr,

angeſetzten Termine bei dem unterzeichneten Gerichte ent
weder ſchriftlich oder perſönlich zu melden und weitere
Anweiſung, fur den Fall, daß ſie ſich nicht melden, aber
zu erwarten, daß der Verſchollene fur todt erklärt und
ſein Vermögen ſeinen nächſten Verwandten ausgehändigt
werden wird.

Halle, den 6. März 1838.
Patrimonial- Land Gericht.

Caſar
Bekanntmachung.

Der Verkauf des Brunnenhauſes unterhalb des
Vorwerks Schachtberg bei Wettin und einer darin
befindlichen Druckpumpe mit 2 Stiefeln und dazu ge-
höriger Vorrichtung, ſoll dem Mindeſtfordernden zum
Abbruch verkauft werden, weshalb

Montags den 21. October d. J.,
fruüh 11 Uhr,

an Ort und Stelle ein öffentliches Ausgebot abgehalten
werden wird.

Halle, den 10. October 1833.
Der Bauinſpector

Schulze.
Bekanntmachung,

die Verpachtung des Domainen- Amts
Haynsburg betreffend.

Das Königiche Domainen-Amt Haynsburg
im Zeitzer Kreiſe belegen, wozu außer dem Sitzvor-
werke Haynsburg, noch die Vorwerke Mödel-
ſtein, Sautſchen und Breitenbach gehoören,
ſoll im Wege der Lizitation auf 18 nach einander folgen
de Jahre, von Johannis 1834 bis dahin 1852, ver-
pachtet werden. Zu dem Ende iſt ein Termin auf

den 29. October dieſes Jahres,
Vormittags um 10 Uhr,

im Geſchäftslokale der unterzeichneten Regierungs Ab-
theilung, vor dem Regierungs Rathe Hanewald
anberaumt; wozu wir hiermit qualifizirte Pachtluſtige
einladen.

Eine Ueberſicht der PachtnutzungsGegenſtände, die
Karte nebſt Vermeſſungs Regiſter und die Pachtbedin-
gungen können in der hieſigen DomainenRegiſtratur
während der Dienſtſtunden eingeſehen werden.

Zur vorläufigen Nachricht dient, daß
374 Morgen 168 [R. Acker,

296 73 Wieſen,23 58 Weidichte,4 67 Teiche,88 163 Gätten,

ber



halten

te, dunkle,
jedoch zum feſten Preis, Elle 75 Sgr.;

et nsſſolege ünus geejs geſe

In rn d hbedeutende Wei eberechtigangen, eine Ziegelei, ein

Steinbruch neb Wohnung fur den Steiabrecher,
ſo wie eine ſcwngbete betriebene Brauerei und

Brennerei,Gegenſtände der Verpachtung ſind.
Im Lizitations. Termine muſſen ſich die Pachterwer-

ber über ihre Qualifikation und genuügendes Vermögen

ausweiſen Unbekannte aber 3000 Thlr. baar oder in
Staatsſchuldſcheinen zur Feſthaltung ihres Gebots, hier

deoeponiren. Nachgebote werden nicht beruckſichtigt.
Merſeburg, den 15. September 1833.

Königl. Preuß. Regierung, Abtheilung für
die Verwaltung der direkten Steuern,

Domainen und Forſten.
Jahrmarkt zu Zörbig.

Um die Jrrthümer in einigen Kalendern zu berichti-
gen, wird angezeigt, daß der diesjährige Michaelis-
Markt

fällt.
Zörbig, den 3. October 1838.

Der Magiſtrat.
Köppe.

Ich habe den 30. September zwiſchen Trotha und

den 17. October d. J.

Halle ein Packchen, ein grauer LeinwandsSack, ver-
ſiegelt, mit zwei Buchſtaben und numerirt, gefunden.

Joh. Gottfried Scheibner,
wohnhaft auf dem Petersberge in Halle,

unter den Weiden No. 1396. und 1397.
Commiſſions Lager von mehrern 1000 Gard z bis
5 Ellen breiten Spitzengrund, die Elle von 74 Sgr.
bis zu 225 Sgr. breiteſter Sorte, ſo wie Tälſſtreifen

von 1 bis 10 Finger dreit, und 5, 6 und breiten
engliſchen Batiſt, Linong, Baſtard ſollen äußerſt bil
lig, wie bekannt, im Einzelnen als an Wiederverkaäu-
fer (den Louisd'or mit 6 Thaler angenommen) verkauft

werden bei H. Ernsthal.
25 bis 28 Stuck erſtandene, feinſte Sorte S brei

ſtreifige und blumige Thibet Merino,
ſo wie 15 bis

20 Paquetächte oſtindiſche J große ſeidene Taſchentücher,

Stuck 25 Sgr., bei H. Ernsthal.
Engliſche Stahlwaaren, worunter Tiſchmeſſer mit

Elfenbein und Büffelhorn Griff, Feder und Ta-
ſchenmeſſer, feine Scheeren, Silber-Stahl- Raſirmeſ-
ſer, empfiehlt, ſo wie auch Löffel von Compoſition und

Pulverhörner und Schrootveutel zu billigen Preiſen
Franz Vacrcani,

am rothen Thurmgebaude.

Ein noch ſehr brauchbares Ackerpferd ſteht zu verkau-
fen auf dem Amte Brach witz bei Halle.

7

h Es ſtehen zwei egale ſchwarze 7jährige fehlerfreie
Pferde, und ein 2zjähriges Fohlen zu verkaufen in der
Ranniſchen Straße No. 509.

Halle, den 6. October 1833.

Kapital Ausleihnng.4000 Thir., 2000 Thir., 700 Thir., 800 Thlr.
und 300 Thlr. liegen auf ſichere Hypothek zum Auslei-

hen bereit. Nähere Nachricht ertheilt der beauftragte
Commiſſionair Louis Supprian in Halle, gro-

ße Brauhausgaſſe No. 354. wohnhaft.

Aecht roömiſche Saiten.
Ein neuer Transport vorzüglich ſchöne feſte römiſche

Darmſaiten, als: E. A. und D. erhielt die Gerlach-
ſche Handlung, wo auch alle andern Sorten Voigtlän-
diſche zum billigſten Preis zu haben ſind.

Die neueſten Tricot Handſchuh in allen Farben
fur Damen, ſo wie alle Sorten franzöſiſche Lederhand-
ſchuh fur Damen, Herren und Kinder, erhielt die
Gerlachſche Handlung.

Klingelzuge nach neueſtem Geſchmack empfiehlt die
Gerlachſche Handlung.

Unterzeichneter empfiehit noch einige Hundert ſchöne
Tulpenzwiebeln, ſo wie eine Partie Buchsbaum.

Gaärtner Friedrich,
Bauhofgaſſe No. 310.

Eiſenwaren Verkauf.
Auf den 20. October d. J., Nachmittags 3 Uhr,

ſollen verſchiedene, mehrentheils von mir ſelbſt verfertig-
te Eiſenwaaren, als: diverſe Ketten, Miſtgabeln und
Miſthaken, neue Eggen, ausgeſchweißte Hufeiſen,
große und kleine Schneidezeuge, verſchiedene Feilen,
worunter eine von 8 ferner ein alter zweiſpanni
ger noch brauchbarer Ackerwagen, ſo wie auch eine Par-
tie feiner und ordinairer Stahl und dergleichen Gegen
ſtande mehr, in der Wohnung des Unterzeichneten ge-
gen ſofortige Bezahlung meiſtbietend verkauft werden.

Gerbſtädt, den 8. October 1833.
Der Rathskellerwirth, vormals Schmiedemeiſter

Andr. Hoffmann.
n

Eine mecklendurger Blauſchimmelſtute, 8 9 Jah-
re alt, coupirt und ſchön tragend, complet geritten,
ſehr marſchhaft und dabei fromm, auch ſtark genug fur
einen ſchweren Reiter, iſt zu verkaufen.

Das Nähere beim Thierarzt Knats in Wettin.

Bekanntmachung.
Auf dem Rittergute Sagisdorf ſind zu der dies-

jährigen Herbſtanpflanzung veredelte Kirſchbäume zu
verkaufen bei dem

Gaärtner Worch.
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Kapitale von 300, 900, 2000 Thlr. Cour., 1700,
2000 und 6000 Thlr. Gold ſind auf gute Hypothek
auszuleihen. Aufträge zur Unterbringung gegen voll-
eommene Sicherheit übernimmt fortwährend der Cal-
c ilotor Deich mann. Steinſtraße No. 130

Einem hieſigen und auswärtigen geehrten Publi-
kum beehre ich mich hiermit die höfliche Anzeige zu ma
chen, däß ich mit heutigem Tage auf hieſigem Platze
eine

Leder-Handlung,
Commiſſions- und Speditions Geſchäft,

errichtet habe. Darch hinlängliche Fonds, mehrſahrige
Erfahrungen und Benutzung der beſten Quellen bin ich
in den Stand geſetzt, jeder billigen Anforderung Ge
nuge leiſten zu können. Mein Beſtreben wird immer
dahin gerichtet ſein, das Vertrauen womit man die
Güte haben wird mich zu beehren, durch ſtrenge Reelite
zu rechtfertigen, und mir zu erhalten ſuchen.

Halle, den 14. October 1833.
Ferdinand Bertram,

u Leipziger Straße No. 821.
Einladung.

Ich bin veranlaßt worden während der diesjährigen
Weinleſe alle Sonntage Muſik zu halten ich werde
nun nächſten Sonntag als den 13. October den Anfang
machen, lade daher meine guten Freunde und Bekann-
ten hiermit ergebenſt ein.

Carl Kunitz in Langenbogen.
Am d. M. iſt auf dem Wege von Eisleben

nach Oberriesdorf die Rolle zur Erhebung der
Grundſteuern der Gemeinde Beeſenſtedt verloren
gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, ſelbige an
die Königl. Kreis- Kaſſe zn Eisleben oder an die
Orts- Behörde zu Beeſenſtedt gegen einen Thaler
Belohnung abzugeben.

Beeſenſtedt, den 11. October 1833.
Der Ortserheber Böhme.

Leichte Pianoforte- Musik.
Bei G. Thieme in Dresden iſt ſo eben er-

ſchienen und in Halle bei C. A. Schwetſchke und
Sohn zu haben:
Boehme, C. I.

74 Sgr.
Brumwner,

Rondo für das Pianoforte.

C. T., kleine Vebungssſücke in fort-
schreitender Ordnung mit Fingersatz. 15 Sgr.

Burkhardt, Sat. 3 Röndeaux faciles, bril-
lants et doigtéssur des Thémes favoris. Oeuv.
7. No. 1. I Capuleti ed i Montecchi de Belli-
ni. 127 Sgr.

Haensel, A., zwei Märsche aus Zampa. 24 Sgr.
Suchanek, F. zwei Rondino's, 10 Sgr.

Sonntag und Montag, als den 20 und 21. d. M.,
ladet zum Kirmeefeſt hierdurch ganz ergebenſt ein

der Gaſtwirth Thormann,
auf dem hohen Petersberge

Die Leipziger Feuerverſicherungs-
Anſtalt

uübernimmt Verſicherungen auf Gegenſtände jeder Atrt,
als auf Gebaäude, Fabrikgeräthſchaften, Waaren, Mo

bilien, Nutz- und Brennholzlager, Vieh, Schiff undGeſchirr u. ſ. w. ausgenommen baares Geid und Do

kumente. Man kann bei ihr auf alle Zeiten von 1 Mo
nat bis zu 7 Jahren verſichern. Sie haftet auch fur
durch den Blitz verurſachte Schäden.

Bisher bewilligte die Leipziger Feuerverſicherungs-
Anſtalt gleich andern Verſicherungs- Anſtalten denen,
welche auf 5 Jahren bei ihr verſicherten, bei Voraus-
bezahlung der Prämie auf die ganze Verſichesungszeit,
die Freigabe des fünften Jahres, ſo daß die Prämie nur
für 4 Jahre bezahlt wurde. Jetzt hat ſie beſchloſſen,
den vom 1. Juni 1832 ab bei ihr auf 5 Jahre Verſicher
ten, außer jenem Freijahre auch noch den halben Antheil
an dem jährlichen reinen Gewinne, welcher auf die funf-
jährigen Verſicherungen fällt, zu geben, in der Art,
daß von dieſer Hälfte jedem dieſer Verſicherten jährlich
nach gemachtem Abſchluſſe Zweidrittheil nach Verhältniß
ſeiner in dem Jahre zur Abrechnung gekommenen Praä-
mie baar ausgezahlt werden, und Eindrittheil einem zu
bildenden Reſervefond gutgeſchrieben wird, woruber eine
bei ſedem Agenten und auf dem Komptoir der Anſtalt
zu habende Nachricht das Nähere ſagt.

Ein jeder auf 5 Jahre Verſicherte hat alſo außer
dem Freijahre noch den großen Vortheil, doß er in
glucklichen Jahren einen bedeutenden Theil ſeiner eingen
zahlten Prämie zuruückerhaält, in unglücklichen aber nie in
den Fall kommen kann, auch nur im mindeſten zu den
Verluſten etwas anderes beizutragen, als die gezahlte
Praämie, da er fur keine Rachzahlung ſich verbindlich zu
machen hat ſondern die Anſtalt den bei jedem Abſchluſſe
ſich ergebenden Verluſt aus dem Reſervefond und ihren
eigenen Mitteln zu tragen ſich verpflichtet.

Es kann uübrigens bei der Leipziger Feuervoerſicher
rungs- Anſtalt auf jede belitebige Zert verſichert werden
und wer ſich verbindlich macht auf ſieben hinter einander
foigende Jahre bei ihr zu verſichern, erhärt, bei jöhrli
cher Einzahlung der Prämie, das ſiebente Jahr frei.

Der Plan der Anſtalt iſt bei dem Unterzeichneten
unentgeldlich zu haben welcher auch die Beſorgung der
Verſicherungs Aufträge gegen Erſtattung des Portoe
uübernimmt.

Fr. Schunemann,
in Mansfeld.

Beilage
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Beilage zu Nr. 82.
d e s

Kuriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Montag, den 14, October 1833.

Deutſchland.
Der Zoll-Vereinigungs- Vertrag

zwiſchen Sachſen, Preußen den beiden Heſſen, Baiern
und Wuürtemberg.

(Fortſetzung aus dem Hauptſtücke.)

Art. 11. Es wird von allen Seiten als wun
ſchenswerth anerkannt, bei den Erzeugniſſen hinſicht
lich deren Beſteuerung im Jnnern noch eine Verſchie
denheit unter den einzelnen Vereinsſtaaten beſteht, eine
gleichmäßige Beſteuerung herbeizufuühren. Bis zur
Erreichung dieſes Ziels ſollen um einzelne Produ-
centen nicht in Nachtheil zu ſtellen, Ergäanzungs-
oder Ausgleichungs- Abgaben von folgenden
Gegenſtänden erhoben werden:
a) im Königr. Sachſen: von Bier, Branntwein, Taback,

Traubenmoſt und Wein
b) im Königr. Preußen: von denſelben Gegenſtänden
c) in Kur-Heſſen: von denſelben Gegenſtänden
4) im Großherzogthum Heſſen: von Bier;
e) im Königr. Baiern (zur Zeit mit Ausſchluß des Rhein

kreiſes) von Bier, Branntwein, geſchrotetem Malz;
H im Königr. Würtemberg: von denſelben Gegenſtänden.
Folgen die Grundſätze nach welcher bei Beſtimmung
Miene s der gedachten Abgaben verfahren wer
den ſoll.

Art. 12. Hinſichtlich der Verbrauchsabgaben.
welche in dem Bereiche der Vereinsländer von anderen
als den im Art. 11 bezeichneten Gegenſtanden erhoben
werden, ſo wie den im Großherzogthum Heſſen zur
Erhebung kommenden Steuern von Getraänken wird
eine gegenſeitige Gleichmäßigkeit der Behandlung ſtatt
finden, dergeſtalt daß das Erzeugniß eines andern Ver
einsſtaates unter keinem Vorwande hoöher belaſtet wer
den darf als das inlaändiſche.

Art. 13. Chauſſee- Gelder oder andere ſtatt
derſelben beſtehende Abgaben, wie z. B. der in Baiern
und Wurtemberg eingeführte fixe Zollbeiſchlag, eben
ſo Pflaſter, Damm, Brucken und Fährgelder c.
ſollen nur in dem Betrage beibehalten oder neu einge
fuhrt werden können, als ſie den gewöhnlichen Herſtel

Jm Königreiche Sachſen werden dieſe Abgaben nach den

preußiſchen Sätzen erhoben werden, ſo daß Ausgleichungs
Abgaben überflüſſig werden.

lungs und Unterhaltungskoſten angemeſſen ſind. Das
dermalen in Preußen nach dem allgemeinen Tarif vom
Jahre 1828 beſtehende Chauſſeegeld ſoll als der höchſte
Satz angeſehen werden. Beſondere Erhebungen von
Thorſperr- und Pflaſtergeldern ſollen auf chauſſirten
Straßen da, wo ſie noch beſtehen, dem vorſtehenden
Grundſatze gemaß aufgehoben, und die Ortspflaſter
den Chauſſeeſtrecken dergeſtalt eingerechnet werden, daß
davon nur die Chauſſeegelder nach dem allgemeinen Ta
rif zur Erhebung kommen.

Art. 14. Die kontrahirenden Regierungen wol
len dahin wirken, daß in Jhren Landen ein gleiches
Munz-, Maaß- und Gewichts ſyſtem in An
wendung komme, hierüber ſofort beſondere Unterhand
lungen einleiten laſſen und die nachſte Sorge auf die
Annahme eines gemeinſchaftlichen Zollgewichts
richten. Sofern die desfallſige Einigung nicht bereits
bei der Ausführung des Vertrages zum Grunde gelegt
werden könnte, werden die kontrahirenden Staaten zur
Erleichterung der Verſendung von Waaren und zur
ſchnelleren Abfertigung dieſer Sendungen an den Zoll-
ſtellen, ſo weit dies noch nicht zur Ausfuhrung gebracht
ſeyn ſollte, bei den in ihren Zolltarifen vorkommenden
Maaß- und Gewichtsbeſtimmungen eine Reduktion auf
die Maaße und Gewichte, welche in den Tarifen der
anderen kontrahirenden Staaten angenommen ſind,
entwerfen und zum Gebrauche ſowol ihrer Zollamter
als des handeltreibenden Publikums öffentlich bekannt
machen laſſen. Die Zollabgabe ſoll im Königreich Sach
ſen nach dem preußiſchen Munzfuße bezeichnet, und
kann entweder in preußiſchen 4 bis F Stucken, oder in
ſaächſiſchem Gelde nach einem noch zu beſtimmenden Ver
hältniſſe geleiſtet werden. Es ſollen auch ſchon jetzt

die Gold und Silber-Muünzen der ſämmtlichen kon
trahirenden Staaten mit Ausnahme der Scheide-
muünze bei allen Hebeſtellen des gemeinſamen Zoll-
vereins angenommen und zu dieſem Behufe Valvations-
tabellen öffentlich bekannt gemacht werden.

Art. 15. Die Waſſerzöölle oder auch Weg
geld gebühren auf Flüſſen mit Einſchluß der
jenigen welche das Schiffsgefaß treffen (Rekogni-
tionsgebühren) ſind von der Schifffahrt, auf ſol
chen Fluſſen, auf welche die Beſtimmungen des Wie
ner Kongreſſes oder beſondere Staatsvertrage Anwen-
dung finden, ferner gegenſeitig nach jenen Beſtimmun-
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gen zu entrichten, inſofern hierüber nichts Beſonderes
verobredet wird. Ueber den Verkehr mittelſt der Elbe
und wegen der Erhebung der konventionnellen Elb-
ſchifffahrtsabgaben wird zwiſchen der königl. preußi-
T und koönigl. ſaächſiſchen Regierung Folgendes ver
abredet:
1) Waaren welche vermittelſt der Elbe durch das preußiſche

und ſächſiſche Gebiet unmittelbar durchgeführt werden, blei
ben den vollen Elbſchifffahrtsabgaben wie ſolche konven
tionsmäßig feſtgeſetzt ſind, unterworfen. Findet bei der
Durchfuhr eine Umladung oder Lagerung zur Spedition oder
zum Zwiſchenhandel ſtatt, ſo kann von der Regierung des
Staates in deſſen Gebiet der Umſchlag erfolgt, ein Erlaß
an dem Elbzolle, jedoch nicht höher als zu Z der konven
tionsmäßigen Sätze, welche ſie zu erheben hat bewilligt
werden.

2) Der Waarentransport auf der Elbe aus dem Gebiete eines
der beiden gedachten Staaten nach dem Gebiete des anderen,
oder aus einem dieſer Staaten nach dem Auslande oder
umgekehrt aus dem Auslande nach dem Gebiete eines der ge
dachten Staaten, iſt in der Regel von aller Zollentrichtung
frei, unterliegt jedoch der Einrichtung des konventionsmä-
ßigen Rekognitionsgeldes.

3) Hiervon findet in dem Falle eine Ausnahme ſtatt, wo bei
der Einfuhr aus dem Auslande das Gebiet eines der beiden
Staaten ohne Löſchung und Lagerung der Ladung durchfah
ren wird in welchem Falle neben dem Rekognitionsgelde
ein Viertheil des Elbezollantheils des letzteren Staates ent
richtet wird.

4) Waaren welche auf der Elbe in das Gebiet eines der bei
den Staaten eingehen um zu Lande wieder ausgeführt zu
werden oder, welche umgekehrt zu Lande in das Gebiet ei-
nes der beiden Staaten eingehen, um mittelſt der Elbe aus-
geführt zu werden, unterliegen, neben dem konventionsmä-
ßigen Rekognitionsgelde der Durchgangsabgabe nach dem
Zolltarif, welchem in dem vorbemerkten Falle zu 3, der
dort beſtimmte Waſſerzoll zutritt. Alle Begünſtigungen,
welche ein Vereinsſtaat dem Schifffahrtsbetriebe ſeiner Un
terthanen auf den Eingangs genannten Flüſſen zuſtehen
möchte, ſollen in gleichem Maaße auch der Schifffahrt der
Unterthanen der anderen Vereinsſtaaten zu Güte kommen.
Auf den übrigen Flüſſen, bei welchen weder die Wiener Kon
greßakte noch andere Staatsverträge Anwendung finden, wer
den die Waſſerzölle nach den privativen Anordnungen der
betreffenden Regierungen erhoben. Doch ſollen auch auf
dieſen Flüſſen die Unterthanen der kontrahirenden Staaten
und deren Waaren und Schiffsgefäße überall gleich behan
delt werden.

(Beſchluß folgt im nächſten Stücke.)
Karlsruhe, d. 4. October. Die Mehrzahl der

Mitglieder unſrer Deputirtenkammer, welche es ſich
bekanntlich eifrigſt angelegen ſeyn läßt, von der Regie
rung die möglichſte Sparſamkeit in dem Staatshaus-
halte zu verlangen, hat in der geſtrigen Sitzung dem
erſtaunten Vaterlande ein ganz beſonderes und hochſt
bemerkenswerthes Beiſpiel von Uneigennütziagkeit gege-
ben. Jeder Abgeordnete hat nämlich nach Beſtimmung
der Wahlordnung auf 5 Florin Diäten Anſpruch, eine
Summe, welche der Kammer von 1831. zu hoch er
ſchien und welche dieſe demnach auf 4 Florin herabſetz
te. Bei der jetzt vorliegenden Berathung über das
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nächſte Budget, wo die Diäten der Abgeordneten na
türlich auch zur Sprache kamen fand es ſich nun, daß
die letztgedachte Summe vornamlich den Deputirten,
welche ſo oft ihre Stimme fur Volkswohl, Befreiung
von Abgabendruck u. ſ. w. hatten erſchallen laſſen, zu
niedrig erſchien und daß demzufolge die Kammer be-
ſchloß, den alten Satz von 5 Florin (worauf allerdings
ein rechtlicher Anſpruch beſtand) wieder aufzuneh
men. Ein Abgeordneter bemerkte zwar im Laufe der
Diskuſſion ſchlicht und einfaltiglich, daß es wohl ange
meſſen ſeyn durfte, wenn die Kammer welche von
der Regierung überall die größte Sparſamkeit verlan
ge, zuerſt an ſich ſelbſt zu ſparen beginne,
aber dieſer Einwurf wurde glanzend durch Phraſen,
wie: daß der Geld Ariſtokratismus ſich bei zu niedri-
gen Diaäten in die Verſammlung der Volksvertreter un
fehlbar einſchleichen würde u. dgl. m. niedergekampft

ja ein Hauptvorfechter des Freiſinns, der Abgeordnete
Welcker, trug ſogar darauf an, den in loco wohnen
den Deputirten ebenfalls Diäten aus zuwerfen. Ob
jener auf Erſparung in eigner Sache bedachte Abge
ordnete den Befurchtungen vor dem Einſchleichen des
Geld-Ariſtokratismus, Befurchtungen vor dem
noch bei weitem gefährlicheren Umſichgreifen des Zu n
gen- Liberalismus entgegengeſtellt habe, daruüber
enthalten die Protokolle der Kammer nichts Näheres

Frankreich.
Paris, d. 6. Oktbr. König Ludwig Philipp,

am 6. Oktbr. 1773 geboren, iſt heute in ſein 60. Jahr
getreten.

Seit der Ruckkehr des Furſten Talleyrand lebt
Graf Pozzo di Borgo (der ruſſiſche Botſchafter in
Paris) auf ſehr freundſchaftlichem Fuße mit demſel-
ben. Sie machen einander jeden Morgen ſehr lange
Beſuche ſo war der Graf vorgeſtern Morgen von 10bis
faſt 1 Uhr bei dem Furßen. Nach dieſem Beſuche
hielt der ruſſ. Botſchafter mit dem engliſchen Geſand
ten Lord Granville eine lange Konferenz. Zu glei
cher Zeit hatte der ſpaniſche Geſchaftstraäger, Graf
Colomby, eine lange Unterredung mit dem Herzog
v. Broglie, Miniſter des Auswartigen, wie man
verſichert, in Betreff wichtiger, dieſen Morgen aus
Spanien in den Tuilerien eingetroffenen Depeſchen
Die Diplomatie iſt in größter Bewegung.

Fürſt Talleyrand iſt nach ſeinem Schloſſe
Valançap abgereiſt, wo er wahrſcheinlich ſo lange
verweilen wird bis der König von Holland die Un
terhandlungen wieder aufnimmt.

Der Redakteur des republikaniſchen Blattes, die
„Tribüne“, Hr. Lionne, iſt abermals wegen eines
Art. vom 21. März, worin zum Ungehorſam gegen
die Geſetze und zur Empoörung gegen die Regierung
aufgefordert wird, von dem Schwurgerichte zu drei



monatlicher Gefängnißſtrafe und in eine Geldbuße von
1000 Fr. verurtheilt

Die „Gazette medicale“ ſpricht von Wiedererſchei
nung der Cholera in Paris, erklärt aber dabei, daß
die Krankheitsfälle nicht ſehr häufig vorkommen

Schwei z.
Baſel, d. 5. October. Durch eine geſtern erſchie

nene Kundmachung theilt die Regierung das Ergebniß
der vorgeſtern Statt gehabten geheimen Abſtimmung
uüber die Annahme oder Verwerfung der neuen (in
Folge des Zutrittes zu der Züricher Tagſatzung noth
wendig gewordenen) Verfaſſung mit: von 1228
Stimmen ſprachen ſich 1033 für und nur 190 gegen
dieſelbe aus. Geſtern bot Baſel das traurige Bild
einer eroberten Stadt dar. Nachdem unter der Lei-
tung der eidgen. Kommiſſarien die beiderſeitigen Aus
ſchuuſſe von Baſel- Stadttheil und von Baſel Land
ſchaft den 2. und 3. in Ba“el zur eventuellen Theilung
des hieſigen Zeughauſes zuſammengetreten waren, wur
de geſtern Vormittags das der Landſchaft zukommende
Geſchutz abgeführt, beſtehend aus 5 Zwolfpfundern,
2 engliſch laffetirten Sechspfuündern, 2 Haubitzen,
18 Vierpfundern, 1 Zweipfünder und 2 Einpfuündern,
nebſt den engliſchen Caiſſons. Das Geſchütz wurde
unter eidgenöſſiſcher Eskorte durch Stadtbaſeler Fuhr

leute bis zur Birsbrücke transportirt, und daſelbſt in
Park aufgeführt, von der Landſchaft übernommen
und nach Lieſtal gebracht. Während dieſer Operation
war die hieſige eidgenöſſiſche Garniſon aufgeſtellt kei
nerlei Exceſſe ſind vorgefallen. Heute ſind 9 Leiter
wagen mit Jnfanteriegewehren (circa 1200 an der
Zahl) und einige Caiſſons unter denſelben Vorſichts
maßregeln nach Lieſtal gefuührt worden. Montags wird
die Munition abgefuhrt und dann die Theilung des
übrigen Materials noch 4 bis 5 Tage dauern. Am
Montag werden, da dem Tagſatzungsbeſchluß ent-
ſprochen iſt, ein Bataillon, die Scharfſchützenkom
pagnie und ein Theil der Kavallerie abmarſchiren, ſo
daß alsdann die eidgenöſſiſche Garniſon noch aus 2
Bataillonen Jnfanterie, z Kompagnie Kavallerie und
1 Kompagnie Artillerie beſtehen wird.

Auch in Schwyz iſt das Zeughaus auf gleiche
Weiſe getheilt worden.

Spanien.
Madrid, d. 30. Sept. Die heutige Gaceta

bringt die erſten offiziellen Aktenſtucke in Beziehung
auf des Königs Tod. Wie es ſcheint, hat die Koöni
gin allein die Regentſchaft uübernommen und es ſcheint
nicht, daß das Projekt der Ernennung eines Regent-
ſchaftsrathes ſeine Ausfuührung erhalten habe, obgleich
die Mitglieder deſſelben bereits am 24. deſignirt wa
ren. Jn der Hauptſtadt iſt alles ruhig. Den
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durch die Gaceta mitgetheilten ärztlichen Bülletins zu
folge ſtarb der König in Folge eines Schiagfluſſes.
Außer jenen Buülletins enthält dies Blatt noch 3 von
der Königin erlaſſene Dekrete, in deren erſtem ſie dem
Konſeil als Königin und Regentin (gubernadora)
während der Minderjahrigkeit der Königin Donga
Jſabella II., die Nachricht von dem Tode des Kö
nigs giebt. Jm 2. beſtätigt ſie die Miniſter in ihren
Funktionen, und im 3. alle übrigen Behörden des Kö
nigreichs.

Die Cholera verbreitet ſich jetzt in Spanien.

Vermiſchtes.
Aus dem Orte Fallersleben (im Hannö

verſchen) wird berichtet Unſerem Flecken war es vor
behalten, den erſten, in jeder Hinſicht vollkommenen
arteſiſchen Brunnen in Hannover zu liefern.
Der Major Behne allhier ließ nämlich kürzlich auf ei
nem ſeiner Hoöfe, einen bisher nur ſchlechtes Trinkwaſ
ſer liefernden, ausgemauerten Brunnen nachbohren.
Am Abend des ten Tages ſank der Bohrer in einer
Tiefe von 90 Fuß plötzlich um 3 Fuß ſchnell wurde
er heraufgewunden; aber ehe er aus dem Loche war,
ſturzte das Waſſer daraus hervor. Die Arbeiter muß-
ten ſich herauf fluchten, ſchnell ſtieg das Waſſer nach,
und ehe 8 bis 10 Minuten vergangen waren, ſtürzte
es aus dem 15 Fuß tiefen und 75 Fuß im Durchmeſ-
ſer weiten Brunnen oben in ſolcher Menge heraus,
daß alle Umſtehenden hohe Stellen ſuchen mußten
Alles im Hofe, und auch die Straße wurde nun uber
ſchwemmt. Halb Fallersleben kam in Aufruhr und
angerannt, um das Ereigniß zu ſehen, ſo daß der
Major Behne Haus und Hof ſchließen laſſen mußte,
um das Gedränge abzuhalten. Bei der vorgeruckten
Nachtzeit mußte man es auf den andern Morgen ver
ſchieben, das Waſſer gehörig abzuleiten, damit es kei
nen Schaden anrichtete, wonach in das Bohrloch auch
ein Brunnenpfoſten geſetzt wurde. Jn dieſem ſtieg das
Waſſer 8 Fuß ber die Oberflache der Erde, und es
ergießt ſich nun durch ein daſelbſt angebrachtes Loch
beſtändig fließend, klar wie Kryſtall, und in einem
armdicken Strahl in ſolcher Menge, daß, mittelſt
Röhren Leitungen, beſtändig fließendes Waſſer in
Küchen und Ställen vorräthig iſt, und eine Fontaine
oder ein oberſchlächtiges Muühlrad auf dem Hofe voll
kommen damit getrieben werden könnte.

Man ſchreibt ous Augsburg, d. 30. Sept.
Am Freitag ereignete ſich ein Vorfall, welcher großes
Unglück anzurichten drohte, und eine wundervolle
Schickung iſt es, daß nicht mehrere Menſchen dabei
umkamen. Es rannte nämlich ein angekommenes Floß
ſo gewaltſam an ein Joch der Nothbruücke über den Lech
an, daß die Brücke unter furchtbarem Getöſe zuſam
menſturzte. Die Leute, welche ſich auf dem Floſſe
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befanden retteten ſich, indem ſie ins Waſſer ſpran
gen, und ſo ans Land kamen eben ſo retteten ſich
auch gegen 18 Arbeitsleute, welche auf der Brucke be
ſchäftigt waren.

Dom Pedro ſieht jetzt ganz verändert aus
denn er hat ſich am 24. Sept. wo eine Truppen
Muſterung ſtattfand, bei welcher die Königin und
die Herzogin ſich in einem offenen Wagen zeigten, zum
erſtenmale, ſeitdem er Frankreich verlaſſen, raſirt und
den Schnurrbart geputzt.

Ein Thierarzt hat (kuürzlich) ein leichtes, we
nig koſtſpieliges Mittel entdeckt, die Geſundheit und
Wohlbeleibtheit kranker oder geſchwächter Pferde her
zuſtellen. Er ſchlägt namlich, auf Erfahrung geſtützt,
vor: den Pferden alle Tage 1 oder 2 Bundel Que-
cken von 10 12 Pfund mit Mohrrüben unter-
miſcht zu geben. Es waäre noch dabei der Vortheil,
daß die Quecken, welche den Landleuten ſo beſchwer-
lich ſind dadurch eine Verminderung erleiden.

Ein Buürger zu Jggelheim, ohnweit Speyer,
Johannes Benz, hat im gegenwartigen Jahre eine
Kartoffel geerntet, die 45 Pfund wiegt.

Bekanntmachungen.
Anſtellungs-Geſuch.

Ein junger Mann welcher bereits über 8 Jahre
als Gerichtsexpedient, Protocollfuhrer und beſonders
zuletzt im Hypotheken, auch Polizeiweſen gearbeitet
hat, mit den ſchmeichelhafteſten Zeugniſſen verſehen iſt
und ſeine jetzige Anſtellung zu Ende Septembers frei
willig aufgegeben hat, wünſcht auf ahnliche Weiſe, oder
auch im Rechnungeéfache, da er erforderlichen Falles
Caution beſtellen kann, wieder angeſtellt zu werden.
Hierauf gütigſt Reflectirende belieben, portofreie Briefe
unter der Chiffre: C. B. Leipzig poste restante

an ihn gelangen zu laſſen.

Verkaufr.a.
Auf der Herzoglichen Domaine zu Sixdorf bei

Groööbzig ſind ſchöne Sauerkirſchbäume in kleinern und
größern Quantitäten das Schock zu 5 Rthlr. zu haben.

Für Branntweinbrenner-
Bei G. Baſſe iſt ſo eben erſchienen und in allen

Buchhandlungen zu haben in Halle bei C. A.
Schwetſchke und Sohn:

Gutsmuths, praktiſches Handbuch der
Branntweinbrennerei.

Nach den neueſten Grundſätzen und vortheilhafteſten
Verfahrungsarten. Nebſt Belehrungen uber die preu
ßiſchen Steuergeſetze, über Viehmäſtung 2c. Mit 4 Ta

feln Abbildungen. 8. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.
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d. 12. Okt. 1888.

St. -Schuldſch. Dſtyr. Pfandor 1607
Pr. Engl. Anl. 185 1033 Pomm. Pfandbr. 4lios
p e De ter So u. Nm. do 4105r. Engl. Ob. 80 1 lefiſche do. 1067 re Seeh.

m. Ob. m. l. C. 4 952 do. do. d. Nm. 65Nm. Jnt. Sch. 33 955

4

42Elbtng. do.

Gr. Hz. Poſ. do.

Der in dieſem Felde rühmlichſt bekannte Verfaſſer lie-
fert hier nun ein vollſtaändiges, wahrhaft praktiſches,
aus der Erfahrung geſchöpftes Werk das, alle unhare-
bare theoretiſche Grupdſaätze bei Seite ſetzend, auf die
kuürzeſte und vortheilhafteſte Weiſe guten Branntwein zu
er,ieien lehrt.

uns

Fonds- und Geld-Cours.

Berlin, e
An ZDA

Zinsſch. d. Km. 653
do. do. d. Nm. 652

Holl. vollw. O 173
Neue dito 18Friedrichsd'or 135] 183

Disconto 3.

Berl. Stadt-Ob.
Königsb. do.

Danz. do. in Th. 263
Weſtpr. Pfdb. A. 983

963

90 s54 503 rückſt. C. d. Km. 65

963 7

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.

Halle, den 10. October.
Weizen 1 thl. 7 ſgr. 6 pf. bis 1 thl. 15 ſgr.Roggen 28 95 1 z er m.
Ger 3 v 9 23 7 5 2 e 8 25 s SHafer e 17 e 6 21

Halle, d. 12,. Oktober.
Weizen 1 thl. 7ſgr. 6 pf. bis 1 thl. 16ſgr., 8 pf.

1 1Roggen 286 9Gerſte 28 9 3 85Hafer 15 20 eRüböl, die Tonne zu 2 Centner 223 thlr-

Magdeburg, d. 11, October (Nach Wispeln),

Weizen 25 305 thl. Gerſte 213 223 thl.Roggen 28 29j Hafer i Die y
Nach Dresdner Scheffel.
Leipzig, d. 12, October.

Weizen S thl. 4 gr. bis 3 thl. 8 gr.
Roggen 2 4 25 6Gerſte 1 16 1 218Hafer 1 8 1 210Rappsſaat 5 18 H 2 20
W. Rübſen 5 16 H 218S, Rübſen 4 6 4Oel, die Tonne 25
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